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Werkvorschriften CH 2025 

Die folgende Nummerierung bezieht sich auf die entsprechenden Artikel der allgemei-
nen Werkvorschriften CH 2025. Es handelt sich um Ergänzungen oder Anpassungen zu 
den einzelnen Artikeln. 

Zusätzliche Bestimmungen der EW Wald AG, Jonastrasse 12, 8636 Wald 

1.  Allgemeines 

1.1  Grundlagen 

Allgemeine Geschäftsbedingungen EW Wald AG Version 2022-01 vom 20.04.2022 

Netzanschlussbedingungen EW Wald AG Version 2014-01 vom 11.12.2013 

1.7  Netzrückwirkungen 

Rundsteuerfrequenz EW Wald AG:     1068 Hz 
PLAN- G3 PLC – Cenelec A nach Norm EN 50065:  9 - 95 kHz 
PLAN-FCC – FCC Band:      150 - 500 kHz 

2.  Meldewesen und Kontrollpflicht 

2.1  Meldepflicht 

2.1 (2) 

Sämtliche Dokumente für das Meldewesen sind über das Portal ElektroForm einzureichen. 

2.4  Abschluss der Arbeiten und Inbetriebnahme 

2.4 

Bei der Montage, Demontage und Wechsel von Mess- und Steuerapparaten erfolgt die Rech-
nungsstellung gemäss jeweils gültigem Gebühren- und Tarifblatt.  

2.4 (5) 

Die EW Wald AG behält sich das Recht vor, bei nicht nach Vorschrift vorbereiteter Installation, 
die Montage der Mess- und Steuerapparate vorerst nicht vorzunehmen. Die zusätzlichen Auf-
wendungen werden dem Verursacher verrechnet. 

3.  Personenschutz 

3.2.2  Erder in Neubauten 

Gleichzeitig wird mit jedem Netzanschluss von Seiten der EW Wald AG ein Cu-Band 30x3mm 
von mind. 15m oder ein Tiefenerder von mind. 2.5m verlegt und an den Anschlussüberstro-
munterbrecher angeschlossen. Die Massnahmen kommen zum Tragen für Neubauten, für be-
stehende Anlagen deren Netzanschluss geändert wird und für Liegenschaften, bei denen die 
bestehende metallene Wasserleitung durch eine Kunststoffleitung ersetzt wird, sowie für den 
Ersatz von Freileitungsnetzanschlüssen. Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Eigen-
tümers. 

3.2.3 Erder in bestehenden Bauten 

Gleichzeitig wird mit jedem Netzanschluss von Seiten der EW Wald AG ein Cu-Band 30x3mm 
von mind. 15m oder ein Tiefenerder von mind. 2.5m verlegt und an den Anschlussüberstro-
munterbrecher angeschlossen. Die Massnahmen kommen zum Tragen für Neubauten, für be-
stehende Anlagen deren Netzanschluss geändert wird und für Liegenschaften, bei denen die 
bestehende metallene Wasserleitung durch eine Kunststoffleitung ersetzt wird, sowie für den 
Ersatz von Freileitungsnetzanschlüssen. Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Eigen-
tümers.  

https://www.itwissen.info/standard-STD-Norm.html
https://www.itwissen.info/EN-European-Normative-Europaeische-Norm.html
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4.  Überstromschutz 

4.1 (5) 

Sicherungselemente für Anschlussüberstromunterbrecher in HV-Eingangsfeldern sind bei der 
EW Wald AG zu beziehen. Die Kosten sind im Netzanschlussbeitrag enthalten. 

5.  Netz- und Hausanschlüsse 

Hinweis zu Rohr- und Kabelanlage im öffentlichen Grund 

Bewilligungspflicht 

Rohranlage und Kabel sind grundsätzlich bewilligungspflichtig. Ausserhalb des Baugebiets ist 
der Kanton zuständig. In kantonalem und eidgenössischem Schutzgebiet muss eine Planvor-
lage an das Eidgenössische Starkstrominspektorat (ESTI) gemacht werden. In der Gemeinde 
Wald ist keine Dienstbarkeit nötig. Es genügt ein Grabenaufbruchgesuch. 

Richtlinien Rohranlage und Kabel 

Für Rohranlage gelten die Leitungsverordnung (LeV), Weisung der Electrosuisse und des 
ESTI, sowie die Verlegerichtlinien des VSE. Es sind Ceander oder armierte Kabel zu verwen-
den. Die minimale Überdeckung im Strassenbereich beträgt 0.7 m. Gemäss ZGB Art. 693 hat 
der Berechtigte die Kosten für die Verlegung zu tragen. 

Leitungskataster 

Sämtliche Rohranlagen und Kabel im öffentlichen Grund sind im GIS zu erfassen. Es wird 
empfohlen die Leitungen auf der gesamten Länge einzumessen. Das Einmass und die Daten-
pflege wird durch die EW Wald AG im Auftrag der Gemeinde Wald gemacht. Die Verrechnung 
erfolgt nach Aufwand zulasten des Auftraggebers. 
Der Leitungseigentümer ist verantwortlich für das Einhalten sämtlicher Bestimmungen und 
Vorgaben. Bei Schäden an der Kabel- oder Rohranlage wird ansonsten jede Haftung abge-
lehnt. 

5.1  Erstellung des Netzanschlusses 

Dimensionen Hausanschlüsse nach Anzahl Wohnungen: 

Die maximale Absicherung wird nach den Netzverhältnissen der EW Wald AG festgelegt. 

1-3 Wohnungen; 

Rohrdim. min. KRS 80Ø, GKN 3x25/25mm², HAK SKD 160/DIN 00, max. Absicherung 100A 

4-5 Wohnungen; 

Rohrdim. min. KRS 80Ø, GKN 3x50/50mm², HAK SKD 160/DIN 00, max. Absicherung 125A 

6-10 Wohnungen; 

Rohrdim. min. KRS 80Ø, GKN 3x50/50mm², HAK SKD 250/DIN 1, max. Absicherung 160A 

11-20 Wohnungen; 

Rohrdim. min. KRS 120Ø, GKN 3x95/95mm², HAK SKD 250/DIN 1, max. Absicherung 200A 

21-30 Wohnungen; 

Rohrdim. min. KRS 120Ø, GKN 3x95/95mm², HAK SKD 400/DIN 2, max. Absicherung 250A 

31-50 Wohnungen; 

Rohrdim. min. KRS 120Ø, GKN 3x150/150mm², HAK SKD 400/DIN 2, max. Absicherung 315A 

Wichtig: Interne ungemessene Leitungen, zum Beispiel in Überbauungen müssen identisch 
dimensioniert werden. 
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Masszeichnungen Hausanschlusskästen 

Montage mitte 1.5m ab Fertigboden, vor dem Kasten muss mindestens 0.8m Platz frei sein für 
die Bedienung. Können diese Abmessungen technisch nicht eingehalten werden, ist die 
genaue Positionierung mit der EW Wald AG frühzeitig abzusprechen.  

SKD 160 / DIN 00 

 

SKD 250 / DIN 1 und SKD 400 / DIN 2 

 

Rohranlage 

Die Kabelschutzrohre werden von der EW Wald AG geliefert. Das Verlegen der Rohre ist 
bauseits auszuführen. Das Einmass und die Planerstellung wird durch die EW Wald oder 
dessen Beauftragten ausgeführt. Die Verlegeempfehlung des VSE und die Mindestradien der 
Kabelschutzrohre und Kabel sind einzuhalten. 

Die Rohranlage muss vor dem Eindecken durch die EW Wald AG oder dessen Beauftragten 
eingemessen werden. Sollten die Rohre ohne frühzeitige Avisierung eingedeckt werden, sind 
diese auf eigene Kosten wieder freizulegen. 

Parallel zur Rohranlage ist ein Erdband von 15 Meter Länge zu verlegen, dies wird von der 
EW Wald AG geliefert, kontrolliert und muss bauseits verlegt werden. 
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Grabenprofil 

 

Die Wasserhaltung ist bauseits auszuführen. Die Rohreinführung ins Gebäude ist wasserdicht 
auszuführen und bauseits zu erstellen. Wasser welches durch das Kabelschutzrohr fliesst, 
muss aussen am Gebäude abgeleitet werden. Die EW Wald AG übernimmt keine Haftung für 
Wasserschäden. 

6.  Bezüger- und Steuerleitungen 

6.2  Steuerleitungen 

Es werden keine besonderen Anforderungen an die Steuerleitungen und deren Bezeichnung 
gestellt. 

Direkte Eingriffe in die Steuerverdrahtung der Laststeuerung sind nicht erlaubt. Lastmanage-
mentgeräte (z.B. von Smart Home Systemen oder Energieerzeugungsanlagen) dürfen die 
Laststeuerung nicht beeinflussen und müssen mit der EW Wald AG abgesprochen werden. 

7.  Mess- und Steuereinrichtungen 

7.4  Fernauslesung 

7.4 (1) 

Für allfällige Zählerfernauslesungen sind die Messeinrichtungen gemäss Vorgaben der EW 
Wald AG zu erstellen. 

Die Fernauslesung erfolgt in der Regel via Powerline Communication (PLC) oder GSM / UMTS 
/ LTE. 

7.7  Bezeichnung der Messeinrichtung 

7.7 (1) 

Bezüger-Überstromunterbrecher, Elektrizitätszählerplatz, Unterverteilung und Wohnung/Ge-
werberaum müssen eindeutige und durchgehend identische Nummerierungen oder Bezeich-
nungen gemäss dem eidg. Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) enthalten.  

Wohnungen bzw. Geschäftsräume müssen vom Installations-Eigentümer dauerhaft (in der Re-
gel Sonnerietasterplatte oder Türrahmen) bezeichnet werden. Es ist die eindeutige Bezeich-
nung gemäss dem eidg. GWR zu verwenden. 

7.7 (2) 

Mit der Apparatebestellung sind der EW Wald AG die offiziellen Objektbezeichnungen gemäss 
dem eidg. GWR mitzuteilen.  
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7.9  Messeinrichtungen mit Stromwandler 

7.9 (3) 

Die Stromwandler-Grösse muss mit der EW Wald AG abgesprochen werden. Die Stromwand-
ler werden von der EW Wald AG zur Verfügung gestellt. 

7.10  Verdrahtung der Messeinrichtungen 

In Neubauten, Umbauten und Erweiterungen sind sämtliche Zählerplätze für Direktmessein-
richtungen mit Zählersteckklemmen auszurüsten und die Reserveplätze mit transparenten, 
plombierbaren Abdeckhauben zu versehen. Die Zählersteckklemmen und die dazugehören-
den Steckerstifte für die Überführung, sowie die Abdeckhauben sind bauseits zu liefern. Die 
Steckerstifte für die Überführung sind bei den Zählerplätzen zu deponieren oder bei der EW 
Wald AG abzugeben.  

Bezugsquelle: Hager AG,   

• Leiterquerschnitt ≤ 16 mm², Zählersteckklemme bis 63A:   Typ KJ30 S  

• Leiterquerschnitt > 16 mm², Zählersteckklemme bis 100A:   Typ KJ31SL 

• Überführungsstifte starr bis 63A:      Typ KJ03Z  

• Überführungsstifte starr bis 100A:      Typ KJ31Z4 

• Abdeckhaube plombierbar, transparent bis 63A:    Typ KJ30Z3  

• Abdeckhaube plombierbar, transparent bis 100A:    Typ KJ31Z3 

Der Einsatz von anderen Produkten / Herstellern ist mit der EW Wald AG abzusprechen.  

Messeinrichtungen der EW Wald AG benötigen keine Tarifverdrahtung. 

8.  Verbraucheranlagen 

8.4  Übrige Verbraucheranlagen 

Wassererwärmer 

Wassererwärmer mit einem Anschlusswert ≥ 2.5 KVA sind sperrpflichtig. 

Die Ein- und Ausschaltzeiten werden von der EW Wald AG festgelegt. 

Eine allfällige Tagesentsperrung hat nach Beispiel A oder C zu erfolgen. 
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Widerstandsheizungen 

Widerstandsheizungen mit einem Anschlusswert ≥ 2.5 KVA sind sperrpflichtig. 

Die Ein- und Ausschaltzeiten werden von der EW Wald AG festgelegt. 

Wärmepumpen 

Wärmepumpen mit einem Anschlusswert ≥ 2.5 KVA sowie dazugehörige Ergänzungs-
/Notheizungen sind sperrpflichtig. Die Sperrzeiten sind tarifabhängig. 

Die Ein- und Ausschaltzeiten werden von der EW Wald AG festgelegt. 

Ladevorrichtungen für Elektrofahrzeuge 

Ladevorrichtungen (Ladestationen oder Steckdosen) mit einem Anschlusswert ≥ 3.7 KVA 
sind sperrpflichtig. 

Die Ein- und Ausschaltzeiten werden von der EW Wald AG festgelegt. 

Energieerzeugungsanlagen (EEA) 

Für EEA sind in Absprache mit der EW Wald AG entsprechende Abschalt-/Sperrvorrichtun-
gen einzusetzen. 

10.  Energieerzeugungsanlagen (EEA) 

Die EW Wald AG behält sich vor, bei allfälligen Änderungen von Vorschriften, entsprechende 
Nachrüstungen bei bestehenden EEA zu verlangen. 

10.2   Meldepflichten 

10.2.2  Meldepflicht an den VNB 

10.2.2 (5) 

Steckbare EEA (z.B. Plug & Play Anlagen) sind vor Inbetriebnahme bei der EW Wald AG 
schriftlich anzumelden. Die jeweiligen Konformitätserklärungen und Datenblätter sind der An-
meldung beizulegen. 

10.3   EEA mit Parallelbetrieb zum Niederspannungsnetz des VNB 

10.3.1  Technische Anschlussbedingungen 

Abschaltung / Sperren von EEA 

Für Anlagen mit einer Leistung > 2 kVA muss eine stufenweise Abschaltung / Sperrung von 
0%, 25%, 50%, 75% möglich sein. Hierfür sind geeignete Schalteinrichtungen oder eine Ka-
belverbindung von der Elektrohauptverteilung (Lastschaltgerät) zum Wechselrichter vorzuse-
hen. Eine Möglichkeit zur Ansteuerung durch die EW Wald AG muss vorgesehen werden. 

Wechselrichter und andere Schutzeinrichtungen, welche eine Auswahl an Ländercodes ent-
halten, müssen den Schweizer Ländereinstellungen gemäss der aktuellen Branchenempfeh-
lung NA/EEA-NE7-CH des VSE entsprechen. 

Verzicht auf externen NA-Schutz bei Wechselrichter im Niederspannungsnetz unter folgenden 
Voraussetzungen: 

• Verfügen die Wechselrichter über einen normkonformen internen NA-Schutz mit integrier-
tem Kuppelschalter, kann auf die Verwendung eines zusätzlichen externen NA- Schutzes 
bei netzfolgenden Wechselrichtern verzichtet werden. Unter netzfolgenden Wechselrich-
tern versteht man Anlagen, die sich bei dauerhaftem Spannungsverlust (Netzausfall) gal-
vanisch vom Netz trennen und nicht notstrombetriebsfähig sind. 

• Der interne NA-Schutz muss immer aktiv sein. 

Für alle anderen Energieerzeugungsanlagen gilt die Branchenempfehlung NA/EEA-NE7-CH 
des VSE. 

  



 

Seite 7 von 7  

10.3.3 Inbetriebnahme 

10.3.3 (2) 

Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher dürfen erst nach erfolgter Werkabnahme, durch die 
EW Wald AG, vom Anlagenersteller oder Eigentümer in Betrieb genommen werden. 

10.7  Umsetzung der Eigenverbrauchsregelung 

Kontaktieren Sie die EW Wald AG für die Umsetzung einer Eigenverbrauchslösung (ZEV / 
vZEV / EVG / vEVG) frühzeitig (bereits in der Planungsphase). Es sind entsprechende Rah-
menverträge mit der EW Wald AG abzuschliessen. Online-Portale zur Informationsbeschaf-
fung oder Anmeldung stehen auf der Webseite der EW Wald AG zur Verfügung. 

10.8  Umsetzung der lokalen Elektrizitätsgemeinschaften 

Kontaktieren Sie die EW Wald AG für die Umsetzung einer lokalen Elektrizitätsgemeinschaft 
(LEG) frühzeitig (bereits in der Planungsphase). Es sind entsprechende Rahmenverträge mit 
der EW Wald AG abzuschliessen. Online-Portale zur Informationsbeschaffung oder Anmel-
dung stehen auf der Webseite der EW Wald AG zur Verfügung. 

12.  Ladestationen für Elektrofahrzeuge 

12.1 Allgemeines 

Die EW Wald AG behält sich vor, bei allfälligen Änderungen von Vorschriften, entsprechende 
Nachrüstungen bei Ladeinfrastruktur zu verlangen. 

12.1 (6) 

Werden bidirektionale Ladestationen gemeinsam mit einer EEA betrieben ist eine Rückspei-
sung ins öffentliche Netz nicht zulässig. 

12.2 Ansteuerbarkeit 

Ladestationen oder Steckdosen für Elektrofahrzeuge > 3.7 kVA sind, für einen möglichen 
Lastabwurf / Lastreduktion, hinter einer geeigneten Schalteinrichtung anzuschliessen oder es 
ist eine Kabelverbindung von der Elektrohauptverteilung (Lastschaltgerät) auf die Ladeinfra-
struktur vorzusehen. Eine Möglichkeit zur Ansteuerung durch die EW Wald AG muss vorge-
sehen werden. 

Bei der Installation von mehr als einer Ladestation oder Steckdosen für Elektrofahrzeuge pro 
Objekt, sind intelligente Ladestationen / Ladesysteme zu verbauen (Lastmanagement, Pha-
senausgleich, usw.). Für einen möglichen Lastabwurf / Lastreduktion, ist eine Kabelverbindung 
von der Elektrohauptverteilung (Lastschaltgerät) auf das Lastmanagementsystem vorzuse-
hen. Eine Möglichkeit zur Ansteuerung durch die EW Wald AG muss vorgesehen werden. 


